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Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den 
Bachelorstudiengang Gesundheitswissenschaften (B.Sc.) 

an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
(Hamburg University of Applied Sciences) 

 
Vom 5. Juni 2024 

 
Das Präsidium der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg hat am 5. Juni 2024 nach 
§ 108 Absatz 1 Satz 3 Hamburgisches Hochschulgesetz – HmbHG- vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 
171), zuletzt geändert am 11. Juli 2023 (HmbGVBl. S. 250, 254), die am 23. Mai 2024 gemäß § 91 
Absatz 2 Nummer 1 HmbHG vom Fakultätsrat der Fakultät Life Sciences auf Vorschlag des 
Departmentsrats Gesundheitswissenschaften vom 16. Mai 2024 gemäß § 14 Absatz 4 Nummer 2 
Grundordnung der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg i.V.m. § 92 Absatz 1 Satz 
2 Nummer 2 und Absatz 5 HmbHG, beschlossene „Studiengangsspezifische Prüfungs- und 
Studienordnung für den Bachelorstudiengang Gesundheitswissenschaften (B.Sc.) an der 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (Hamburg University of Applied Sciences)“ 
in der nachstehenden Fassung genehmigt.  
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§ 1 Allgemeine Bestimmungen 
Diese studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Bachelorstudiengang Ge-
sundheitswissenschaften (B.Sc.) ergänzt in den nachfolgenden Regelungen die Bestimmungen der 
Ordnung „Allgemeine Prüfungs- und Studienordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge der 
Ingenieur-, Natur- und Gesundheitswissenschaften sowie der Informatik an der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften Hamburg (APSO-INGI)“ in ihrer jeweils geltenden Fassung. 
 
§ 2 Studienziel und Akademischer Grad (§ 3 APSO-INGI) 
(1) Der Bachelorstudiengang Gesundheitswissenschaften ist ein berufsqualifizierendes Studium 
auf wissenschaftlicher Basis, das zugleich grundlagentheoretisch und anwendungsbezogen ausge-
richtet ist. Die Studierenden kennen die wissenschaftlichen Grundlagen der Gesundheitswissen-
schaften und des qualitativen und quantitativen Forschens. Sie können am Ende des Studiums 
Fragestellungen und Praxisprojekte aus verschiedenen Bereichen der Gesundheitswissenschaften 
mit wissenschaftlichen Methoden selbständig bearbeiten. Dazu gehören insbesondere die Identi-
fikation und Differenzierung von Verhalten (psychische Determinanten) und Verhältnis (soziale De-
terminanten) bedingt durch gesundheitliche Herausforderungen im Setting, die Planung und 
Durchführung von Erhebungen sowie die Analyse und Interpretation gesundheitsbezogener Infor-
mationen und Daten, die Entwicklung, Implementierung und Evaluation von Maßnahmen zur Ver-
änderung des Verhaltens und struktureller Bedingungen für Gesundheit bei Individuen, Bevölke-
rungsgruppen und die Mitarbeit in Projekten und im Management von Organisationen und Unter-
nehmen im Gesundheits-, Sozial- Bildungs- und Umweltbereich, sowie in der Gesundheitswirt-
schaft. Darüber hinaus können vertiefte Kenntnisse in Gesundheitsförderung und Prävention, Ge-
sundheitsökonomie und -politik und Epidemiologie und quantitativen sowie qualitativen Metho-
den erworben werden. 
(2) Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums verleiht die Hochschule den akademischen Grad 
„Bachelor of Science (B.Sc.)“. 
 
§ 3 Studiendauer und Aufbau des Studiums (§§ 2, 9 APSO-INGI) 
(1) Das Bachelorstudium umfasst 180 Leistungspunkte (Credit Points CP gemäß ECTS). Die Regel-
studienzeit beträgt drei Jahre beziehungsweise sechs Semester. Ein Leistungspunkt entspricht ei-
ner Arbeitsbelastung (Workload) von 30 Zeitstunden.  
(2) Das Lehr- und Prüfungsangebot gliedert sich in einen Pflichtbereich und einen Wahlpflichtbe-
reich. Zusätzliche Module bilden die Bachelorarbeit sowie das Praxismodul. 
 
§ 4 Praxismodul (§ 6 APSO-INGI) 
(1) Das Praxismodul ist eine in das Studium integrierte, von der Hochschule geregelte und betreute 
Praxisphase mit einem Umfang von mindestens sechzehn Wochen. Das Praxismodul soll die Stu-
dierenden durch konkrete Aufgabenstellung und praktische Mitarbeit in einschlägigen Unterneh-
men oder Einrichtungen der Berufspraxis an die spätere berufliche Tätigkeit heranführen. Es soll 
insbesondere dazu dienen, die im bisherigen Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
anzuwenden sowie die bei der praktischen Tätigkeit gemachten Erfahrungen zu reflektieren und 
auszuwerten. Das Praxismodul wird durch ein Seminar begleitet. 
(2) Voraussetzung für die Teilnahme am Praxismodul sind erfolgreich absolvierte 90 CP.  
(3) Die Einzelheiten des Praxismoduls, insbesondere inhaltliche und qualitative Anforderungen so-
wie der Nachweis der erfolgreichen Ableistung, werden in Richtlinien geregelt. 
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§ 5 Studienfachberatungen (§ 7 APSO-INGI) 
Zu Beginn des ersten und des zweiten Studienjahres sind die Studierenden verpflichtet, an Studi-
enfachberatungen teilzunehmen. In diesen Studienfachberatungen soll über die Ziele des Studi-
ums, seine Inhalte und seinen Aufbau, insbesondere über die zu erbringenden Prüfungs- und Stu-
dienleistungen, die Durchführung des Praxismoduls und der Bachelorarbeit sowie über die Tätig-
keitsbereiche in der beruflichen Praxis informiert werden. 
 
§ 6 Lehr- und Prüfungsangebot (§§ 8, 9, 10, 17 APSO-INGI) 
(1) Das Studium besteht aus 27 Pflichtmodulen einschließlich der Bachelorarbeit, dem Praxismodul 
und den Wahlpflichtmodulen. Die weiteren Einzelheiten über die Struktur und den Aufbau (Module 
und Lehrveranstaltungen) ergeben sich aus der Modultabelle im Anhang. Es gilt das Modulhand-
buch in seiner jeweils geltenden Fassung veröffentlicht auf der Internetseite der HAW Hamburg im 
Bereich Ordnungen in Studium und Lehre. 
(2) Das Curriculum des Studiengangs ist in der Modultabelle (Anhang) aufgeführt. Voraussetzungen 
für die Belegung von Modulen sind in der Modultabelle Spalte „VBM“ festgelegt. Empfehlungen zu 
den Modulbelegungen sind darüber hinaus dem Modulhandbuch zu entnehmen  
(3) Für die Module 20 und 21 (Pflichtbereich) wählen die Studierenden zwei Module im Gesamtum-
fang von 12 CP aus einem wechselnden Angebot, das jedes Semester vom Departmentsrat be-
schlossen und in geeigneter Weise bekanntgegeben wird. 
(4) Aus den Modulen 24 bis 35 (Wahlpflichtbereich) wählen die Studierenden insgesamt vier Mo-
dule im Gesamtumfang von 24 CP. Das Wahlpflichtangebot wird jedes Semester vom Depart-
mentsrat beschlossen und in geeigneter Weise bekanntgegeben wird. 
(5) Lehrveranstaltungs- und Prüfungssprache ist Deutsch. Für einzelne Module oder Lehr-veran-
staltungen kann Englisch als Lehrveranstaltungs- und Prüfungssprache mit Zustimmung des Prü-
fungsausschusses festgelegt werden. Es wird sichergestellt, dass die auf Englisch angebotenen Mo-
dule oder Lehrveranstaltungen jährlich jeweils auch auf Deutsch angeboten werden, so dass das 
Studium auf Deutsch in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. Wird ein Modul in eng-
lischer Sprache erbracht, wird dies in den Abschlussdokumenten kenntlich gemacht. 
 
§ 7 Prüfungsformen (§ 14 APSO-INGI)  
Sind für eine Studien- oder Prüfungsleistung verschiedene Prüfungsformen zulässig, trifft die*der 
Lehrende spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung eine verbindliche Bestimmung über die ein-
schlägige Prüfungsform und gibt diese gegenüber den Studierenden bekannt. 
(2) Neben den in § 14 APSO-INGI definierten Prüfungsformen wird zusätzlich als weitere Prüfungs-
form festgelegt:  
Praxisbericht (PB) 
Ein Praxisbericht ist eine nicht unter Aufsicht anzufertigende schriftliche Ausarbeitung, in der 
die*der Studierende die wesentlichen Inhalte einer praktischen Tätigkeit in Form eines Fachberich-
tes mit einem Umfang von 15 bis 18 Seiten zusammenfasst. Zum Praxisbericht gehört zudem ein 
mündlicher Vortrag von 5 bis 15 Minuten Dauer. Die bei dem Vortrag vorgestellten Präsentationen 
beziehungsweise Grafiken sind den Prüfenden in schriftlicher oder elektronischer Form zu über-
geben. 
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§ 8 Bachelorarbeit (§ 15 APSO-INGI) 
(1) Die Bachelorarbeit kann erst nach dem Erwerb von 150 CP ausgegeben werden. 
(2) Die Bearbeitungsdauer der Bachelorarbeit beträgt acht Wochen. 
 
§ 9 Prüfungs- und Studienleistungen, Berechnung der Gesamtnote (§§ 8, 14, 17, 21 APSO-INGI)  
(1) In der Modultabelle im Anhang sind die Zuordnung und die Zahl der zu erbringenden Prüfungs- 
und Studienleistungen, die Zahl der zu vergebenden Leistungspunkte (CP) und die Noten-gewich-
tung dargestellt.  
(2) Die Gewichtung der Modulnoten untereinander ergibt sich aus der Modultabelle (Spalte „G %). 
Die Gesamtnote ist das Ergebnis der Bildung des gewichteten Durchschnitts der Modulnoten. 
 
§ 10 Anmeldeverfahren (§ 18 APSO-INGI)  
An einer Prüfung kann nur teilnehmen, wer sich fristgerecht zur Prüfung anmeldet und die vorge-
schriebenen Voraussetzungen zum Ablegen der Prüfung erfüllt. Das Prüfungs-anmeldeverfahren 
und Anmeldefristen zu den Prüfungen werden vom Prüfungsausschuss gemäß § 12 Absatz 7 APSO-
INGI festgelegt. Von Prüfungen kann sich innerhalb der Abmeldefrist wieder abgemeldet werden. 
 
§ 11 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
(1) Diese Ordnung tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung im Hochschulanzeiger der Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften Hamburg in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden, die das 
Studium ab dem Wintersemester 2025/26 beginnen. 
(2) Die Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung für den Bachelorstudiengang Ge-
sundheitswissenschaften an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (Hamburg 
University of Applied Sciences) vom 30. Oktober 2019 (Hochschulanzeiger Nr. 147/2019, S. 3), zu-
letzt geändert am 13. Januar 2022 (Hochschulanzeiger Nr. 179/2022, S. 15), wird zum Ende des 
Sommersemesters 2030 aufgehoben. Sämtliche Studien- und Prüfungsleistungen sind bis dahin 
zu erbringen.  
 
 

Hamburg, den 5. Juni 2024 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
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Anhang: Modultabelle 
In den nachfolgenden Aufstellungen gelten folgende Abkürzungen: 
BAC = Bachelorarbeit Pj = Projekt (Prüfungsform) 
CP = Credit Points PL = Prüfungsleistung (benotet) 
SEM = Semester PP = Portfolio-Prüfung 
G% = Gesamtnotenanteil in % Prak = Laborpraktikum 
H = Hausarbeit PVL = Prüfungsvorleistung 
K = Klausur R = Referat 
LA = Laborabschluss S = Seminar 
LVA = Lehrveranstaltungsart SeU = Seminaristischer Unterricht 
M = mündliche Prüfung SWS = Semesterwochenstunden 
PA  Prüfungsart SL = Studienleistung 
PB = Praxisbericht Üb = Übung 
PF = Prüfungsform ÜT = Übungstestat 
Pi  Projekt (Lehrveranstaltungsart) VBM = Voraussetzung bestandener Module 
 
 
Pflichtbereich 
 

1. Studienjahr (insgesamt 60 CP): 

Nr. Modul SEM CP G% Lehrveranstaltung VBM LVA SWS PA PF 

1 
Einführung in die Gesund-
heitswissenschaft und Public 
Health 

1 6 3,5 
Einführung in die Gesund-
heitswissenschaft/ Public 
Health 

- SeU 4 PL PP (M) 

2 
Soziologie und Gesund-
heitssoziologie 

1 6 3,5 
Soziologie und Gesund-
heitssoziologie 

- SeU 4 PL PP 

3 Statistik mit Laborpraktikum 1 6 3,5 
Statistik - SeU 2 PL K (H, M) 

Laborpraktikum (Statistik) - Üb 2 PVL ÜT 

4 
Grundlagen der Medizin und 
Humanbiologie 

1 6 3,5 
Grundlagen der Medizin und 
Humanbiologie 

- SeU 4 PL K 

5 
Wissenschaftliche Methodik in 
den Gesundheits-wissen-
schaften 

1 6 3,5 
Wissenschaftliche Methodik - SeU 2 PL M (K) 

Problemorientiertes Lernen  - Pi 2 PVL PP 

6 
Gesundheitsförderung, 
Prävention und Public Health 
Nutrition 

2 6 3,5 
Gesundheitsförderung und 
Prävention 

- SeU 2 
PL PP 

Public Health Nutrition - SeU 2 

7 
Einführung in die Epidemiolo-
gie 

2 6 3,5 
Einführung in die Epidemiolo-
gie 

- SeU 4 PL K (H) 

8 Ethik und Anthropologie 2 6 3,5 Ethik und Anthropologie - SeU 4 PL PP (H) 

9 
Einführung in die BWL, VWL 
und berufsfeldbezogene 
Rechtsgebiete 

2 6 3,5 
Einführung in BWL/VWL - SeU 2 

PL K  Einführung in berufsfeldbezo-
gene Rechtsgebiete 

- SeU 2 

10 
Empirische Sozialforschung 
und Laborpraktikum An-
gewandte Statistik 

2 6 3,5 
Empirische Sozialforschung - SeU 2 PL K (H, M) 

Laborpraktikum Angewandte 
Statistik 

- Üb 2 PVL ÜT 
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2. und 3. Studienjahr (insgesamt 96 CP): 

Nr. Modul SEM CP G% Lehrveranstaltung VBM LVA SWS PA PF 

11 
Arbeitswissenschaft mit La-
borpraktikum 

3 6 3,5 
Arbeitswissenschaft - SeU 2 PL R (H,M) 
Laborpraktikum (Arbeitswis-
senschaft) 

- Prak 2 PVL LA  

12 
Quantitative und qualitative 
Forschungsmethoden 

3 6 3,5 
Quantitative und qualitative 
Forschungsmethoden - 

SeU 3 PL H (Pj, R) 

Übung Forschungsmethoden Üb 1 PVL ÜT 

13 
Gesundheitspsychologie und -
pädagogik 

3 6 3,5 
Gesundheitspsychologie 

- 
SeU 2 

PL PP 
Gesundheitspädagogik SeU 2 

14 
Projekt- und Qualitäts- 
management 

3 6 3,5 
Projekt- und Qualitäts- 
management 

- SeU 4 PL H (PP, R) 

15 
Surveillance, Gesundheits-
berichterstattung und Wissen-
schaftskommunikation 

4 6 3,5 
Surveillance u. GBE 

7 
SeU 2 PL K (R, H) 

Wissenschaftskommunikation Üb 2 PVL R 

16 
Gesundheitsökonomie,  
-märkte und -unternehmer-
tum 

4 6 3,5 
Gesundheitsökonomie,  
-märkte und -unternehmer-
tum 

9 SeU 4 PL K (PP) 

17 

Arbeits- und Gesundheits-
schutzmanagement und be-
triebliches Gesundheitsman-
agement 

4 6 3,5 

Arbeits- und Gesundheits-
schutzmanagement und be-
triebliches Gesundheits- 
management 

- SeU 4 PL 
PP 

(M, R) 

18 
Gesundheitssysteme, -politik 
und Kommunikation  

5 6 3,5 
Gesundheitssysteme, -politik 
und Kommunikation 

9 SeU 4 PL K (PP) 

19 
Evaluation im Gesund-
heitswesen 

5 6 3,5 
Evaluation im Gesund-
heitswesen 

- SeU 3 PL R (M, K) 

Evaluation - Anwendung - Üb 1 PVL Pj 

20 
Fachprojekt Gesundheitswis-
senschaften 1 

4 6 3,5 

Fachprojekte Gesund-
heitsförderung, 
Gesundheitswirtschaft, 
Epidemiologie/Datenanalyse 

- Pi 4 PL 
H, Pj, R 

(M) 

21 
Fachprojekt Gesundheitswis-
senschaften 2 

5 6 3,5 

Fachprojekte 
Gesundheitsförderung, 
Gesundheitspolitik, 
Surveillance/GBE 

- Pi 4 PL PP 

22 Praxismodul 6 20 0,0 
Praxisphase (16 Wochen) § 4 

(2) 
-- - 

SL PB 
Praxissemester Seminar S 1 

23 Bachelorarbeit 6 10 12,5 Bachelorarbeit 
§ 8 
(1) 

- - PL BAC 
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Wahlpflichtbereich 
 

Insgesamt 24 CP gemäß § 6 Absatz 4 

Nr. Modul SEM CP G% Lehrveranstaltung VBM LVA SWS PA PF 

24 
Interdisziplinäre klinische 
Medizin: ausgewählte Aspekte 

3-5 6 3,5 
Interdisziplinäre klinische 
Medizin: ausgewählte 
Aspekte 

- S 4 PL K 

25 
Epidemiologie und epidemiol-
ogische Statistik 

3-5 6 3,5 
Epidemiologie und epidemi-
ologische Statistik 

3, 7 S 4 PL PP 

26 
Bewegung, Entspannung, Ge-
sundheit 

3-5 6 3,5 
Bewegung, Entspannung, 
Gesundheit 

- S 4 PL PP 

27 
Evidenzbasierte Praxis in der 
Gesundheitswissenschaft 

3-5 6 3,5 
Evidenzbasierte Praxis in 
der Gesundheitswissen-
schaft  

5 S 4 PL R  

28 
Ernährungsverhalten/ Eating 
Behaviour 

3-5 6 3,5 
Ernährungsverhalten/ Eat-
ing Behaviour 

- S 4 PL 
PP  

(K, H) 

29 Mental Public Health 3-5 6 3,5 Mental Public Health 2, 13 S 4 PL PP 

30 
Umwelt, Klima, Gesundheit 
und Nachhaltigkeit 

3-5 6 3,5 
Umwelt, Klima, Gesundheit 
und Nachhaltigkeit 

- S 4 PL 
H 

(PP, R) 

31 
Beratung und Gesprächsfüh-
rung 

3-5 6 3,5 
Beratung und 
Gesprächsführung 

6, 
13,  

S 4 PL PP 

32 
Human Resource Manage-
ment 

3-5 6 3,5 
Human Resource Manage-
ment 

6, 13 S 4 PL K (H, PP) 

33 
Digitalisierung und Gesund-
heit 

3-5 6 3,5 
Digitalisierung und Gesund-
heit 

- S 4 PL PP 

34 
Fachkraft für Arbeitssicher-
heit 

3-5 6 3,5 

Fachkraft für Arbeitssicher-
heit 

4, 
11, 
17 

S 3 PL 
K 

(H, M) 

Projekt FASI Pi 1 PVL PP 

35 
Methoden des Gesundheits-
managements 

3-5 6 3,5 
Methoden des Gesundheits-
managements 

1, 2, 
6, 13 

S 4 PL H (PP) 

 
 

  


